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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Lukesch und Kollegen 

haben am 16. Juli 1994 unter der Nr. 7095/J an mich eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Neopteriri-Test 

gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Wird der Neopterin-Test mittlerweile bei allen österreichischen 
Blutbanken obligatorisch angewendet? 

2. Wenn nein: Warum nicht? 

3. Welche Maßnahmen werden Sie konkret ergreifen, um den angeblich 
rechtsverbindlichen Erlaß Ihres Ressorts durchzusetzen? 

4. Bis wann ist mit der flächendeckenden Anwendung des Neopterin
Tests in Österreich zu rechnen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2; 

In einigen Fällen bestehen bei der Etablierung der für die 

Durchführung des Neopterin-Tests notwendigen apparativen 

Einrichtungen noch technische Probleme, weshalb der Test derzeit 

noch nicht in allen österreichischen Blutbanken zur Anwendung 

gelangt. 

Die Zahl der Einrichtungen, die bereits routinemäßig die Neopterin

Bestimmung durchführen, hat sich aber in der Zwischenzeit 

wesentlich erhöht. 

6947/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

Zu den Fragen 3 und 4: 

Die Belieferung mit Test-Kits ist nunmehr gewährleistet. Derzeit 
wird in Zusammenarbeit mit mehreren Krankenanstalten am 
Bundesstaatlichen Serumprüfungsinstitut die Validierung der ELISA
Test-Kits überprüft. Ein Abschluß dieser Prüfung wird für Anfang 

Oktober 1994 erwartet. Danach ist davon auszugehen, daß eine 

flächendeckende Anwendung des Neopterin-Tests technisch möglich und 

damit dem Stand der Wissenschaft entsprechend durchzuführen ist. 
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